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Bekanntmachung der Satzung zur 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 178-4B 
„Südlich Hafenstraße“ der Landeshauptstadt Magdeburg gemäß § 10 Abs. 3 
Baugesetzbuch (BauGB) und Ersatzbekanntmachung 
__________________________________________________________________________ 
Der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg hat in seiner Sitzung am 14. Mai 2020 
folgende Satzung zur 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 178-4B beschlossen: 
 
Aufgrund des § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), in der zuletzt geänderten geltenden Fassung, und 
§ 8 Abs. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juni 2014 (GVBl. Nr. 12, S. 288), in der zuletzt 
geänderten geltenden Fassung, beschließt der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg 
am 14.05.2020 die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 178-4B „Südlich Hafenstraße“ 
bestehend aus der Planzeichnung (Planteil A) in der Fassung vom Januar 2020 und dem 
Text (Planteil B), als Satzung. 
 
Die Begründung zum Bebauungsplan wird gebilligt.  
 
Die Satzung bestehend aus der Planzeichnung (Planteil A) und dem Text (Planteil B), tritt  
mit der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Magdeburg in Kraft. 
 
Die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 178-4B „Südlich Hafenstraße“ wurde aus dem 
Flächennutzungsplan der Landeshauptstadt Magdeburg, in der zuletzt geänderten geltenden 
Fassung, entwickelt.    
 
 
Ausfertigungsvermerk: 
 
„Diese Ausfertigung der vorstehenden Satzung und ihrer Anlagen wird zum Zwecke der 
Veröffentlichung erteilt. Die Übereinstimmung des Satzungstextes mit dem Willen des 
Stadtrates der Landeshauptstadt Magdeburg sowie die Einhaltung des gesetzlich 
vorgeschriebenen Satzungsverfahrens wird bestätigt.“ 
 
Magdeburg, den 26.05.2020 
 
 
gez. 
Dr. Trümper               Landeshauptstadt Magdeburg                                                                                                      
Oberbürgermeister                                                                       Dienstsiegel 
 
 
 
Ersatzbekanntmachung: 
 
Hiermit ordne ich die Ersatzbekanntmachung folgender Anlagen der vorstehend bekannt 
gemachten Satzung an: 
 
Planzeichnung der Satzung zur 1. Änderung des Bebauungsplans Nr.178-4B „Südlich 
Hafenstraße“ und Begründung 
 
Die Lage des räumlichen Geltungsbereiches der 1. Änderung des Bebauungsplans  
Nr.178-4B „Südlich Hafenstraße“ ist dem beiliegenden Übersichtsplan zu entnehmen.  
 
Jeder oder jede Interessierte kann den Bauleitplan, die Begründung und die der Planung zu 
Grunde liegenden Gutachten und Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse, DIN-
Vorschriften) ab diesem Tage im 
 
Stadtplanungsamt Magdeburg, An der Steinkuhle 6, 39128 Magdeburg während der 
Dienstzeiten 
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montags von 08:00 Uhr – 15:00 Uhr 
dienstags von 08:00 Uhr – 17:30 Uhr 
mittwochs von 08:00 Uhr – 15:00 Uhr 
donnerstags  von 08:00 Uhr – 15:00 Uhr 
freitags von 08:00 Uhr – 12:00 Uhr 
 
einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.  
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bauleitplan in Kraft. 
 
Magdeburg, den 26.05.2020 
 
 
gez. 
Dr. Trümper               Landeshauptstadt Magdeburg                                                                                                      
Oberbürgermeister                                                                       Dienstsiegel 
 
 Hinweise: 
 

1. Es wird gem. § 215 Abs. 2 BauGB auf die Rechtsfolgen nach § 215 Abs. 1 BauGB 
hingewiesen. § 215 Abs. 1 BauGB lautet wie folgt: 
„Unbeachtlich werden 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,  
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der  
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans 
und  
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans 
oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt 
entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind.“ 

 
2. Hinweis gemäß § 44 BauGB 
Es wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB 
hingewiesen.  
Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene 
Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruchs herbeigeführt wird. 
 
3. Weiterhin wird auf die Rechtsfolgen nach § 8 Abs. 3 Kommunalverfassungsgesetz 
des Landes Sachsen-Anhalt (KVG-LSA) hingewiesen. 
 
§ 8 Abs. 3 KVG-LSA lautet wie folgt: 
„Ist eine Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die in diesem 
Gesetz enthalten oder aufgrund dieses Gesetzes erlassen worden sind, zustande 
gekommen, so ist diese Verletzung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb 
eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Kommune geltend 
gemacht worden ist. Dabei sind die verletzte Vorschrift und die Tatsache, die den 
Mangel ergibt, zu bezeichnen. Satz 1 gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Genehmigung oder die öffentliche Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.” 
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Stand des Stadtkartenauszuges: 01/2020

Ausschnitt aus der topographischen Stadtkarte M 1:10 000

Bezeichnung: Südlich Hafenstraße 

Kozlowski-Straße verlaufenden Parallele.

von einer mit 6 m Abstand östlich zur Bordanlage der Fahrbahn der Theodor-- im Osten:

und deren östlicher Verlängerung, alles Flur 274);

10139, Südgrenze des Flurstückes 10135, Nordgrenze des Flurstückes 1520/122 

von der Nordgrenze der Peter-Paul-Straße (Nordgrenze der Flurstücke 1049/116, - im Süden:

(Flur 275), 10235, 10236, 17/1, 10216, 1081/20, 1079/21, 1080/21 (Flur 276);

1043/113, 113/3, 1385/113 (Flur 274), 10293, 10291, 10289 (Flur 276), 10376 

von der Ostgrenze der Rogätzer Straße (Ostgrenze der Flurstücke 1351/113, - im Westen:

von der Nordostgrenze des Flurstückes 10074 der Flur 276);

ostgrenze der Flurstücke 10203 und 10200 und deren östlicher Verlängerung, weiter 

östlichen Verlängerung der Südgrenze des Flurstückes 21/4, Flur 276 über die Nord-

von der Südgrenze der Hafenstraße (Südgrenze der Flurstücke 21/5, 21/4 und der - im Norden:

Lageplan  zur  S a t z u n g  der  1. Änderung

DS0019/20 Anlage 1Bebauungsplan Nr. 178 - 4B

Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 178-4B umgrenzt:
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Bekanntmachung der Aufstellung und öffentlichen Auslegung des Entwurfs des 
Bebauungsplans Nr. 178-4E „Hansastraße“ 

 
Der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg hat auf seiner Sitzung am 14.05.2020 
beschlossen: 
 
1. Gemäß § 1 Abs. 3 Satz 1 und § 2 Abs. 1 Satz 1 BauGB sowie § 13a BauGB soll für das 

Gebiet, welches umgrenzt wird: 
 

− im Norden von der Nordgrenze der Ernst-Lehmann-Straße (Flurstück 934/98, 
1067/90 und der Verlängerung dieser Grenze, von der Nordostgrenze des Flurstücks 
1067/90 und deren südöstlicher Verlängerung bis zur Nordgrenze des Flurstücks 
10042, weiter von der Nordostgrenze der Flurstücke 10042 und 10043 (alle 
Flurstücke Flur 274); 

− im Osten von der Nordwestgrenze der Sandtorstraße (Nordwestgrenze des 
Flurstücks 10045 und deren nordöstlichen Verlängerung bis zum Nordpunkt des 
Flurstücks 10049), von der Nordwestgrenze der Flurstücke 10036 (Flur 274), 10021 
der Flur 161, der Westgrenze der Flurstücke 10018 und 10016 (beide Flur 161); 

− im Süden von der Südgrenze der Flurstücke 10079, 10081 (Flur 161); 

− im Westen von der Westgrenze des Gebäudes auf dem Flurstück 10217 der Flur 274 
und deren südlicher und nördlicher Verlängerung, von der Südgrenze der Flurstücke 
1551/133 und 1548/134, von der Westgrenze des Flurstücks 1188/134 und deren 
nördlicher Verlängerung bis zur Nordgrenze der Ernst-Lehmann-Straße (alle Flur 
274); 

 
unter Berücksichtigung klima- und umweltrelevanter Belange ein Bebauungsplan im 
beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB aufgestellt werden. 

       
Gemäß § 13a Abs. 3 Nr. 1 BauGB wird der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren 
ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt.  

 
Im beschleunigten Verfahren gelten gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB die Vorschriften 
des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB entsprechend. 
 

Das in seiner Begrenzung vorstehend beschriebene Gebiet ist im beiliegenden Lageplan, 
welcher Bestandteil dieses Beschlusses ist, dargestellt. 

 
2. Es werden folgende Planungsziele angestrebt: 

− Das Mischgebiet soll zum urbanen Gebiet geändert werden. 

− Die zulässigen Gebäudehöhen sollen unter Beachtung des umliegenden 
Bestands vergrößert werden. 

− Die überbaubaren Grundstücksflächen im Sondergebiet sollen an aktuelle 
Planungen angepasst werden. 

 
Der aufzustellende Bebauungsplan wird weitgehend aus dem Flächennutzungsplan der 
LH MD entwickelt. Im Flächennutzungsplan ist dieses Gebiet als Sonderbaufläche 
dargestellt. 

   
3. Auf die Durchführung einer frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 

BauGB wird gem. § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB verzichtet.  
 
4. Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 178-4E „Hansastraße“ und die Begründung werden 

in der vorliegenden Form gebilligt. 
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5. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 178-4E „Hansastraße“ und die Begründung sind 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. 
 
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung sind mindestens eine Woche vorher ortsüblich 
bekannt zu machen. 
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4a Abs. 2 BauGB 
i. V. m. § 4 Abs. 2 BauGB parallel zur öffentlichen Auslegung zu beteiligen und gemäß § 
3 Abs. 2 Satz 3 BauGB über die öffentliche Auslegung zu benachrichtigen.  

 
Magdeburg, den 26.05.2020 
 
 
gez. 
Dr. Trümper               Landeshauptstadt Magdeburg                                                                                                      
Oberbürgermeister                                                                       Dienstsiegel 
   
 
 
Hinweise: 

 
1. Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB liegt der Entwurf 

des Bebauungsplans Nr. 178-4E „Hansastraße“ mit der Begründung 
 
 in der Zeit vom 

08.06.2020 bis einschließlich 07.07.2020 
 

 im Baudezernat, Informationsbereich (Pförtner) und im Stadtplanungsamt Magdeburg, 
An der Steinkuhle 6, 39128 Magdeburg während der Dienstzeiten 

 
montags  von 08:00 Uhr – 15:00 Uhr 
dienstags von 08:00 Uhr – 17:30 Uhr 
mittwochs von 08:00 Uhr – 15:00 Uhr 
donnerstags  von 08:00 Uhr – 15:00 Uhr 
freitags  von 08:00 Uhr – 12:00 Uhr 

 
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 
 
Nachfolgende Unterlagen sind Bestandteil der öffentlichen Auslegung im Rahmen der 
förmlichen Öffentlichkeitsbeteiligung: 

 
- Planzeichnung i. d. F. des Entwurfs, Stand Dezember 2019 (geändert gemäß 
Stadtratsbeschluss vom 14.05.2020) 
- Begründung zum Bebauungsplan i. d. F. des Entwurfs, Stand Dezember 2019  

  
Die vorgenannten Planunterlagen sind im Zeitraum der öffentlichen Auslegung 
gemäß § 4a Abs. 4 BauGB auch elektronisch auf der Internetseite der 
Landeshauptstadt Magdeburg unter www.magdeburg.de/auslegungen eingestellt und 
können dort eingesehen werden. 
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2. Während der Auslegungsfrist können von jedermann Stellungnahmen zum Entwurf 
des Bebauungsplans Nr. 178-4E „Hansastraße“ schriftlich oder während der 
Dienststunden im Stadtplanungsamt zur Niederschrift, oder  

 
 - durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur an: 

poststelle@stadt.magdeburg.de, oder 
 

- durch De-Mail in der Sendevariante absenderbestätigt nach dem De-Mail-Gesetz 
an: info@magdeburg.de-mail.de 
 

vorgebracht werden. 
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 
Halbsatz 2 BauGB i. V. m. § 4a Abs. 6 BauGB bei der Beschlussfassung über den 
Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Landeshauptstadt Magdeburg deren 
Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die 
Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist. 

 
3. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage des  

Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO in Verbindung mit Art. 6 Abs. 3 lit. b DSGVO und  
§ 3 Baugesetzbuch (BauGB). Weitere Informationen entnehmen Sie bitte  
der „Datenschutzinformation im Rahmen der Bauleitplanung“, die mit ausliegt. 

 
Vorstehende Veröffentlichung wird hiermit bekannt gemacht. 
 
Magdeburg, den 26.05.2020 
 
 
gez. 
Dr. Trümper               Landeshauptstadt Magdeburg                                                                                                      
Oberbürgermeister                                                                       Dienstsiegel 
 

Amtsblatt der Landeshauptstadt Magdeburg Nr. 14 vom 29. Mai 2020 Seite                                 194

mailto:poststelle@stadt.magdeburg.de
mailto:info@magdeburg.de-mail.de
https://www.magdeburg.de/Datenschutz-Bauleitplanung


E
L
B

E

H
a
n
d
e
ls
h
a
fe

n

Großer

Werder

Nordpark

Sowj.

Ehrenfrdh.

Wittenberger

Platz

S
a
ra
je

v
o
-U
fe
r

platz

Martins-

W
e
rn

e
r-

H
e
is

e
n
b
e
rg
-S
tr
a
ß
e

N
ie
ls
-B

o
h
r-

S
tr
a
ß
e

Charles-de-

Gaulle-Platz

S
a
ra
je

v
o
-U
fe
r

Moselstr.

O
tt
e
n
b
e
r
g
-

T
h
e
o
d
o
r-
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 K

o
z
lo

w
s
k
i-

R
o
ll
e
n
h
a
g
e
n
- straße

T
e
le
-

m
a
n
n
-

s
tr
a
ß
e

straße

Schinkelstr.

P
a
p
p
e
la
ll
e
e

Denhardtstraße

Straße

P
fä
lz
e
r 
S
tr
a
ß
e

R
in

g

Jo
ha

nn
-G

ott
lob

-

Nathusius-

Pfälzer

Platz

Er
ns
t-L

eh
man

n-S
tra

ße

Papen
-

Peter-P
aul-Stra

ße
Peter-Paul-Straße

Z
u

m
 M

ü
h
-

le
n

w
e
rk

Schartaustraße

Molden-

straße

Weinb
ergs

traß
e

Endel
-     

      
   str

aße

K
ü
fe
r
s
tr
a
ß
e

Am

Weinho
f

in
h
o
fs
tr
.

G
ro

ß
e
 W

e

s
tr
a
ß
e

H
o
h
e

J
o
h
a
n
n
e
s
-
K
ir
s
c
h
-
S
tr
a
ß
e

Froser S
tr.

W
itten-           berger S

traß
e

H
a
n
s
a
s
tr
.

W
ittenbe

r-

ger S
tr.

S
a
n
d
to
r
s
tr
a
ß
e

Joseph-von-Fraunhofer-
Straße

R
o
g
ä
tz

e
r
 S
tr
a
ß
e

S
c
h
iffe

r
-
                     s

tr
a
ß
e

s
tr
a
ß
e

Mühlen-

H
o
h
e
p
fo
r
te
-

s
tr
a
ß
e

Hohe
pf

o
rt
e
-

w
all

Listemannstraße

Walther-Rathenau-Straße

F
a
lk

e
n
b
e
r
g
s
tr
a
ß
e

G
u
s
ta

v
-
  
  
  

A
d
o
lf
-

S
tr
a
ß
e

Tränsberg

KleineSchulstr.

Rötgerstraße

Askanischer

Platz

Jerusalembrücken

Markgrafens
tra

ß
e

G
ro

ß
e
r 

W
e
rd

e
r

tischstr.

b
e
il
s
tr
a
ß
e

Blaue-

s
tr
a
ß
e

Henning-v.-Tresckow-

P
a
p
p
e
la
ll
e
e

Hohenstaufenring

O
tt

o
-
H
a
h
n
-
S
tr
a
ß
e

burg-P
r.-w.

platz

Hohepforte-
wall

R
a
d
w
e
g

W
e
s
te
lb
is
c
h
e
r

42,3

328

GG Rogätzer Straße

GG Wissen-

schaftshafen

51,8

47,8

45,9

48,4

46,8

46,3

51,6

48,4

Kita

Integr. Kita

Kita

KitaKita

Kita

Kita

Mus.
O.-v.-Guericke-

Mark
Festung

Sport-
halle III Uni

Tennis-
pl.

Lukasklause

VDTC

Institut
Planck-

Inst.
hofer-
Fraun-

Max-

Fabrik
Experim.

Uni

von-Guericke-

Universität

Otto-

gymn.
Int. Stift.-

Dreispr.
Internat. GS

Im Nordpark
GS

Feuerwehr/
Amt f. Brand-
u. Kat.-Schutz

Wasserschutz-
polizeirev.

Agentur
für Arbeit

Alte Neustadt

Agnetenstraße

p
fo
rte

-

N

L a n d e s h a u p t s t a d t   M a g d e b u r g

400300200100050

Stand des Stadtkartenauszuges: 12/2019

Ausschnitt aus der topographischen Stadtkarte M 1:10 000

Bebauungsplan Nr. 178 - 4E

DS0606/19 Anlage 1Bezeichnung: Hansastraße

Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 178-4E umgrenzt:

(alle Flur 274).

nördlicher Verlängerung bis zur Nordgrenze der Ernst-Lehmann-Straßederen

1551/133 und 1548/134, von der Westgrenze des Flurstücks 1188/134 und

deren südlicher und nördlicher Verlängerung, von der Südgrenze der Flurstücke

von der Westgrenze des Gebäudes auf dem Flurstück 10217 der Flur 274 und- im Westen:

von der Südgrenze der Flurstücke 10079, 10081 (Flur 161);- im Süden:

Flur 161, der Westgrenze der Flurstücke 10018 und 10016 (beide Flur 161);

10049), von der Nordwestgrenze der Flurstücke 10036 (Flur 274), 10021 der

10045 und deren nordöstlichen Verlängerung bis zum Nordpunkt des Flurstücks

von der Nordwestgrenze der Sandtorstraße (Nordwestgrenze des Flurstücks- im Osten:

(alle Flurstücke Flur 274);

1042, weiter von der Nordostgrenze der Flurstücke 10042 und 10043

1067/90 und deren südöstlicher Verlängerung bis zur Nordgrenze des Flurstücks

und der Verlängerung dieser Grenze, von der Nordostgrenze des Flurstücks

von der Nordgrenze der Ernst-Lehmann-Straße (Flurstück 934/98, 1067/90- im Norden:

N

Lageplan  zur  A u f s t e l l u n g  /  zum  E n t w u r f
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Bekanntmachung der Erweiterung des Geltungsbereiches und der öffentlichen 
Auslegung des Entwurfs zum Bebauungsplan Nr. 256-4 "Puppendorf/Berliner 
Chaussee" 

Der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg hat auf seiner Sitzung am 14.05.2020 
beschlossen: 

1. Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 256-4 „Puppendorf/Berliner Chaussee“ und die
Begründung werden in der vorliegenden Form gebilligt.

2. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 256-4 „Puppendorf/Berliner Chaussee“
wird um das Flurstück 827/76 der Flur 724 erweitert.

3. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 256-4 „Puppendorf/Berliner Chaussee“ und die
Begründung sind gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats öffentlich
auszulegen. Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung sind mindestens eine Woche
vorher ortsüblich bekannt zu machen.

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4a Abs. 2 BauGB
i. V. m. § 4 Abs. 2 BauGB parallel zur öffentlichen Auslegung zu beteiligen und gemäß §
3 Abs. 2 Satz 3 BauGB über die öffentliche Auslegung zu benachrichtigen.

Magdeburg, den 26.05.2020 

gez. 
Dr. Trümper     Landeshauptstadt Magdeburg  
Oberbürgermeister Dienstsiegel 

Hinweise: 

1. Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB liegt der Entwurf
des Bebauungsplans Nr. 256-4 „Puppendorf/Berliner Chaussee“ mit der Begründung

in der Zeit vom
08.06.2020 bis einschließlich 07.07.2020 

im Baudezernat, Informationsbereich (Pförtner) und im Stadtplanungsamt Magdeburg, 
An der Steinkuhle 6, 39128 Magdeburg während der Dienstzeiten 

montags  von 08:00 Uhr – 15:00 Uhr 
dienstags von 08:00 Uhr – 17:30 Uhr 
mittwochs von 08:00 Uhr – 15:00 Uhr 
donnerstags von 08:00 Uhr – 15:00 Uhr 
freitags  von 08:00 Uhr – 12:00 Uhr 

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 

Nachfolgende Unterlagen sind Bestandteil der öffentlichen Auslegung im Rahmen der 
förmlichen Öffentlichkeitsbeteiligung: 

- Planzeichnung i. d. F. des Entwurfs, Stand  Januar 2020 (geändert gemäß 
Stadtratsbeschluss vom 14.05.2020) 
- Begründung zum Bebauungsplan i. d. F. des Entwurfs, Stand Januar 2020 
(geändert gemäß Stadtratsbeschluss vom 14.05.2020) 
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- Untersuchungen zu möglichen Brutvogelvorkommen, Stand Februar 2018 
- Schalltechnisches Gutachten, Stand 20.08.2019 
- Baugrundgutachten, Stand 04.07.2018 
- Angaben umweltbezogener Informationen: 

• umweltbezogene Stellungnahme der Unteren Wasserbehörde vom 
07.12.2018 

• umweltbezogene Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde vom 
12.12.2018 

• umweltbezogene Stellungnahme der Unteren Bodenschutzbehörde vom 
27.11.2018 

• umweltbezogene Stellungnahme der Unteren Immissionsschutzbehörde vom 
17.12.2018 

  
Die vorgenannten Planunterlagen sind im Zeitraum der öffentlichen Auslegung 
gemäß § 4a Abs. 4 BauGB auch elektronisch auf der Internetseite der 
Landeshauptstadt Magdeburg unter www.magdeburg.de/auslegungen eingestellt 
und können dort eingesehen werden. 

       
2. Während der Auslegungsfrist können von jedermann Stellungnahmen zum Entwurf 

des Bebauungsplans Nr. 256-4 „Puppendorf/Berliner Chaussee“ schriftlich oder 
während der Dienststunden im Stadtplanungsamt zur Niederschrift, oder  

 
 - durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur an: 

poststelle@stadt.magdeburg.de, oder 
 

- durch De-Mail in der Sendevariante absenderbestätigt nach dem De-Mail-Gesetz 
an: info@magdeburg.de-mail.de 
 

vorgebracht werden. 
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 
Halbsatz 2 BauGB i. V. m. § 4a Abs. 6 BauGB bei der Beschlussfassung über den 
Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Landeshauptstadt Magdeburg deren 
Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die 
Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist. 

 
3. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage des  

Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO in Verbindung mit Art. 6 Abs. 3 lit. b DSGVO und  
§ 3 Baugesetzbuch (BauGB). Weitere Informationen entnehmen Sie bitte  
der „Datenschutzinformation im Rahmen der Bauleitplanung“, die mit ausliegt. 

 
Vorstehende Veröffentlichung wird hiermit bekannt gemacht. 
 
Magdeburg, den 26.05.2020 
 
 
gez. 
Dr. Trümper               Landeshauptstadt Magdeburg                                                                                                      
Oberbürgermeister                                                                       Dienstsiegel 
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Stand des Stadtkartenauszuges: 11/2016

Ausschnitt aus der topographischen Stadtkarte M 1:10 000

Bebauungsplan Nr. 256 - 4                      DS0447/19 Anlage 1

Räumlicher Geltungsbereich zum Bebauungsplan Nr. 256-4 umgrenzt:

Lageplan zum E n t w u r f

- das Flurstück 827/76 der Flur 724.

- das Flurstück 10383 der Flur 724.

Bezeichnung: Puppendorf / Berliner Chaussee
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Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplans  
Nr. 471-2 „Alt Fermersleben/Schanzenweg“ 
________________________________________________________________________ 
Der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg hat auf seiner Sitzung am 14.05.2020 
beschlossen: 
 
1. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 471-2 „Alt Fermersleben/ Schanzenweg“ und die 

Begründung werden in der vorliegenden Form gebilligt. 
 

2. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 471-2 „Alt Fermersleben/ Schanzenweg“ und die 
Begründung sind gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats öffentlich 
auszulegen. 
 
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung sowie Angaben dazu, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sind mindestens eine Woche vorher 
ortsüblich bekannt zu machen. 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 3 Abs. 2 Satz 3 
BauGB über die öffentliche Auslegung zu benachrichtigen. 

 
3. Parallel zur Erarbeitung des B-Plans ist entsprechend dem Beschluss zum Haushalt 

2020 (vgl. interfraktionellen Änderungsantrag DS0365/19/28) die beschlossene 
Vorplanung mindestens für den Bereich zwischen den Brücken und dem Anschluss  

 Alt Fermersleben zu erarbeiten und mit den Festsetzungen des Bebauungsplans 
abzugleichen. 

 
Magdeburg, den 26.05.2020 
 
 
gez. 
Dr. Trümper               Landeshauptstadt Magdeburg                                                                                                      
Oberbürgermeister                                                                       Dienstsiegel 
 
 
Hinweise: 
 

1.  Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB liegt der Entwurf 
des Bebauungsplans Nr. 471-2 „Alt Fermersleben/Schanzenweg“ mit der Begründung 

 
 in der Zeit vom 

08.06.2020 bis einschließlich 07.07.2020 
 

 im Baudezernat, Informationsbereich (Pförtner) und im Stadtplanungsamt Magdeburg, 
An der Steinkuhle 6, 39128 Magdeburg während der Dienstzeiten 

 
montags  von 08:00 Uhr – 15:00 Uhr 
dienstags von 08:00 Uhr – 17:30 Uhr 
mittwochs von 08:00 Uhr – 15:00 Uhr 
donnerstags  von 08:00 Uhr – 15:00 Uhr 
freitags  von 08:00 Uhr – 12:00 Uhr 

 
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 
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Nachfolgende Unterlagen sind Bestandteil der öffentlichen Auslegung im Rahmen der 
förmlichen Öffentlichkeitsbeteiligung: 

 
- Planzeichnung i. d. F. des Entwurfs mit dem Stand März 2020 (geändert gemäß 
Stadtratsbeschluss vom 14.05.2020) 
- Begründung zum Bebauungsplan i. d. F. des Entwurfs mit dem Stand März 2020 
(geändert gemäß Stadtratsbeschluss vom 14.05.2020) 

- Angaben umweltbezogener Informationen: 

• umweltbezogene Stellungnahme der Unteren Wasserbehörde von 2020 

• umweltbezogene Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde vom 
19.03.2020 

• umweltbezogene Stellungnahme der Unteren Bodenschutzbehörde vom 
09.03.2020 

• umweltbezogene Stellungnahme der Unteren Immissionsschutzbehörde vom 
19.03.2020 

  
Die vorgenannten Planunterlagen sind im Zeitraum der öffentlichen Auslegung 
gemäß § 4a Abs. 4 BauGB auch elektronisch auf der Internetseite der 
Landeshauptstadt Magdeburg unter www.magdeburg.de/auslegungen eingestellt 
und können dort eingesehen werden. 

       
2. Während der Auslegungsfrist können von jedermann Stellungnahmen zum Entwurf 

des Bebauungsplans Nr. 471-2 „Alt Fermersleben/Schanzenweg“ schriftlich oder 
während der Dienststunden im Stadtplanungsamt zur Niederschrift, oder  

 
 - durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur an: 

poststelle@stadt.magdeburg.de, oder 
 

- durch De-Mail in der Sendevariante absenderbestätigt nach dem De-Mail-Gesetz 
an: info@magdeburg.de-mail.de 
 

vorgebracht werden. 
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 
Halbsatz 2 BauGB i. V. m. § 4a Abs. 6 BauGB bei der Beschlussfassung über den 
Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Landeshauptstadt Magdeburg deren 
Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die 
Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist. 

 
3. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage des  

Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO in Verbindung mit Art. 6 Abs. 3 lit. b DSGVO und  
§ 3 Baugesetzbuch (BauGB). Weitere Informationen entnehmen Sie bitte  
der „Datenschutzinformation im Rahmen der Bauleitplanung“, die mit ausliegt. 

 
Vorstehende Veröffentlichung wird hiermit bekannt gemacht. 
 
Magdeburg, den 26.05.2020 
 
 
gez. 
Dr. Trümper               Landeshauptstadt Magdeburg                                                                                                      
Oberbürgermeister                                                                       Dienstsiegel 
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Ausschnitt aus der topographischen Stadtkarte M 1:10 000

Bezeichnung: "Alt Fermersleben / Schanzenweg"

DS0100/20 Anlage 1Bebauungsplan Nr. 471 - 2

Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 471-2 wird umgrenzt:

Das Flurstück 10392 befindet sich in der Flur 440, alle weiteren Flurstücke liegen in der Flur 465.

(Straße „Am Fort“).
durch die Ostgrenzen der Flurstücke 10669, 1518/2 und 1527- Im Osten:

durch die Südgrenze des Flurstücks 1527 (Straße „Am Fort“);- Im Süden:

der Flurstücke 10669, 1526 und 1527 (Straße „Am Fort“);
Verlängerung der Westgrenze des Flurstücks 10669, durch die Westgrenze

1506/2, von der Nordgrenze des Flurstücks 1506/2 bis zur nördlichen

der Westgrenze des Flurstücks 10099 bis zur Nordgrenze des Flurstücks

durch die Westgrenze des Flurstücks 10099, durch die südliche Verlängerung- Im Westen:

10392, weiter durch die Ost- und Nordgrenze des Flurstücks 10099;

Nordgrenze des Flurstücks 1509/5 sowie deren Verlängerung im Flurstück

1516/5 (Schanzenweg), die Nordostgrenze des Flurstücks 1509/5, die

durch die Nordgrenzen der Flurstücke 1518/1, 1515/10, 10975, 10973 und- Im Norden:

Lageplan zur  E n t w u r f
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